
Welthandelsorganisation : WTO

6. Auflage 2020
ISBN 978-3-406-73795-4
Beck im dtv

https://www.beck-shop.de/welthandelsorganisation-wto/product/27474020?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_27474020&campaign=pdf/27474020


Übereinkommen über technische Handelshemmnisse  6 

 139 

  
Druckerei C. H  . Beck 

BT 5752: Welthandelsorganisation (WTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Erstversand, 09.01.2020   
 
 

werden, in einer mit den Artikeln 5 und 6 nicht zu vereinbarenden Weise zu 
handeln. 

7.5. Die Mitglieder sind nach diesem Übereinkommen für die Einhaltung 
aller Bestimmungen der Artikel 5 und 6 voll verantwortlich. Die Mitglieder 
werden positive Maßnahmen und Verfahren zur Unterstützung der Einhaltung 
der Artikel 5 und 6 durch andere Stellen als die der Zentralregierung ausarbei-
ten und durchführen. 
 
Art. 8 Konformitätsbewertungsverfahren nichtstaatlicher Stellen. 

8.1. Die Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß nichtstaatliche Stellen in ihren Gebieten, 
die Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, die Artikel 5 und 6 mit 
Ausnahme der Verpflichtung zur Notifikation entworfener Konformitätsbe-
wertungsverfahren einhalten. Außerdem treffen die Mitglieder keine Maß-
nahmen, die die Wirkung haben, diese Stellen mittelbar oder unmittelbar zu 
verpflichten oder zu ermutigen, in einer mit den Artikeln 5 und 6 nicht zu 
vereinbarenden Weise zu handeln. 

8.2. Die Mitglieder stellen sicher, daß sich die Stellen ihrer Zentralregie-
rung nur insoweit auf die von nichtstaatlichen Stellen durchgeführten Kon-
formitätsbewertungsverfahren stützen, als diese Stellen die Artikel 5 und 6 mit 
Ausnahme der Verpflichtung zur Notifikation entworfener Konformitätsbe-
wertungsverfahren einhalten. 
 
Art. 9 Internationale und regionale Systeme. 9.1. Wird ein positiver 
Nachweis der Übereinstimmung mit einer technischen Vorschrift oder Norm 
verlangt, so werden die Mitglieder, soweit möglich, internationale Konformi-
tätsbewertungssysteme ausarbeiten und annehmen und Mitglieder solcher 
Konformitätsbewertungssysteme werden oder daran teilnehmen. 

9.2. Die Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß internationale und regionale Konformi-
tätsbewertungssysteme, denen die zuständigen Stellen in ihren Gebieten als 
Mitglieder oder Teilnehmer angehören, die Artikel 5 und 6 einhalten. Außer-
dem treffen die Mitglieder keine Maßnahmen, die die Wirkung haben, solche 
Systeme mittelbar oder unmittelbar zu verpflichten oder zu ermutigen, in 
einer mit den Artikeln 5 und 6 nicht zu vereinbarenden Weise zu handeln. 

9.3. Die Mitglieder stellen sicher, daß sich die Stellen ihrer Zentralregie-
rung nur insoweit auf internationale und regionale Konformitätsbewertungs-
systeme stützen, als diese Systeme die einschlägigen Bestimmungen der Arti-
kel 5 und 6 einhalten. 
 
 

Information und Unterstützung 
 
Art. 10 Information über technische Vorschriften, Normen und 
Konformitätsbewertungsverfahren. 10.1. Jedes Mitglied stellt sicher, daß 
es eine Auskunftsstelle gibt, die in der Lage ist, alle sinnvollen Anfragen von 
Mitgliedern und interessierten Parteien im Gebiet anderer Mitglieder zu fol-
genden Punkten zu beantworten sowie die entsprechenden Dokumente zur 
Verfügung zu stellen: 
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10.1.1. technische Vorschriften, die in seinem Gebiet von Stellen der  
Zentralregierung oder einer lokalen Regierung oder Verwaltung, von nicht-
staatlichen Stellen, die durch Gesetz ermächtigt sind, eine technische Vor-
schrift durchzusetzen, oder von regionalen Normenorganisationen, denen 
solche Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer angehören, angenommen oder 
entworfen werden; 

10.1.2. Normen, die in seinem Gebiet von Stellen der Zentralregierung 
oder einer lokalen Regierung oder Verwaltung oder von regionalen Normen-
organisationen, denen solche Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer angehö-
ren, angenommen oder entworfen werden; 

10.1.3. bestehende oder entworfene Konformitätsbewertungsverfahren, die 
in seinem Gebiet von Stellen der Zentralregierung oder einer lokalen Regie-
rung oder Verwaltung, von nichtstaatlichen Stellen, die durch Gesetz ermächtigt 
sind, eine technische Vorschrift durchzusetzen, oder von regionalen Stellen, 
denen diese Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer angehören, durchgeführt  
werden; 

10.1.4. die Mitgliedschaft oder Teilnahme des Mitglieds oder der zuständigen 
Stellen der Zentralregierung oder einer lokalen Regierung oder Verwaltung  
in seinem Gebiet in internationalen und regionalen Normenorganisationen und 
Konformitätsbewertungssystemen sowie in bilateralen und multilateralen Über-
einkünften im Rahmen dieses Übereinkommens; die Auskunftsstelle muß 
ebenfalls in der Lage sein, angemessene Angaben über die Einzelheiten solcher  
Systeme und Übereinkünfte zu machen; 

10.1.5. die Stellen, an denen Bekanntmachungen gemäß diesem Überein-
kommen veröffentlicht werden, oder Angaben darüber, wo die entsprechen-
den Informationen erhältlich sind; 

10.1.6. den Standort der Auskunftsstellen gemäß Absatz 3. 
10.2. Wird jedoch von einem Mitglied aus rechtlichen oder verwaltungs-

technischen Gründen mehr als eine Auskunftsstelle eingerichtet, so stellt dieses 
Mitglied den anderen Mitgliedern vollständige und eindeutige Informationen 
über den Zuständigkeitsbereich jeder dieser Auskunftsstellen zur Verfügung. 
Außerdem stellt dieses Mitglied sicher, daß an eine unzuständige Auskunfts-
stelle gerichtete Anfragen unverzüglich an die zuständige Auskunftsstelle wei-
tergeleitet werden. 

10.3. Jedes Mitglied trifft die ihm zur Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß es eine oder mehrere Auskunftsstellen 
gibt, die in der Lage sind, alle sinnvollen Anfragen anderer Mitglieder oder 
interessierter Parteien im Gebiet anderer Mitglieder zu folgenden Punkten zu 
beantworten sowie die entsprechenden Dokumente oder Angaben darüber, 
wo diese Dokumente erhältlich sind, zur Verfügung zu stellen: 

10.3.1. alle Normen, die in diesem Gebiet von nichtstaatlichen Normenor-
ganisationen oder von regionalen Normenorganisationen, denen diese Stellen 
als Mitglieder oder Teilnehmer angehören, angenommen oder entworfen 
werden; 

10.3.2. alle bestehenden oder entworfenen Konformitätsbewertungsverfah-
ren, die in seinem Gebiet von nichtstaatlichen Stellen oder regionalen Stellen, 
denen diese Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer angehören, durchgeführt 
werden; 
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10.3.3. die Mitgliedschaft oder Teilnahme einschlägiger nichtstaatlicher 
Stellen in seinem Gebiet in internationalen und regionalen Normenorgani- 
sationen und Konformitätsbewertungssystemen sowie in bilateralen und multi-
lateralen Übereinkünften im Rahmen dieses Übereinkommens: die Aus-
kunftsstelle muß ebenfalls in der Lage sein, angemessene Angaben über die 
Einzelheiten solcher Systeme und Übereinkünfte zu machen. 

10.4. Die Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Kopien von Dokumenten, die von an-
deren Mitgliedern oder interessierten Parteien im Gebiet anderer Mitglieder 
gemäß diesem Übereinkommen beantragt werden, zum selben Preis (sofern 
nicht unentgeltlich) zur Verfügung gestellt werden wie den Staatsangehöri-
gen1) des betreffenden Mitglieds und jedes anderen Mitglieds. 

10.5. Die Industrieland-Mitglieder stellen auf Ersuchen anderer Mitglieder 
Übersetzungen der von einer bestimmten Notifikation erfaßten Dokumente 
oder, im Falle umfangreicher Dokumente, von Zusammenfassungen davon in 
englischer, französischer oder spanischer Sprache zur Verfügung. 

10.6. Wenn das Sekretariat Notifikationen gemäß diesem Übereinkommen 
erhält, übermittelt es Kopien dieser Notifikationen an alle Mitglieder sowie an 
alle interessierten internationalen Normenorganisationen und Konformitäts-
bewertungsstellen und lenkt die Aufmerksamkeit der Entwicklungsland-
Mitglieder auf alle Notifikationen, die Waren von besonderem Interesse für sie 
betreffen. 

10.7. Hat ein Mitglied mit einem oder mehreren anderen Ländern eine 
Übereinkunft über Fragen betreffend technische Vorschriften, Normen oder 
Konformitätsbewertungsverfahren erzielt, die erhebliche Auswirkungen auf den 
Handel haben kann, so wird mindestens eines der Mitglieder, die Vertragspartei 
dieser Übereinkunft sind, den anderen Mitgliedern über das Sekretariat die von 
der Übereinkunft erfaßten Waren mit einer kurzen Beschreibung der Überein-
kunft notifizieren. Die betroffenen Mitglieder werden ermutigt, auf Ersuchen 
in Konsultationen mit anderen Mitgliedern einzutreten, um ähnliche Über-
einkünfte zu schließen oder ihre Teilnahme an solchen Übereinkünften zu 
regeln. 

10.8. Dieses Übereinkommen verpflichtet ein Mitglied nicht dazu, 
10.8.1. Texte in anderen Sprachen als derjenigen des Mitglieds zu veröffent-

lichen; 
10.8.2. Einzelheiten oder Kopien von Entwürfen in anderen Sprachen als 

derjenigen des Mitglieds zur Verfügung zu stellen, ausgenommen gemäß Ab-
satz 5; 

10.8.3. Angaben zu liefern, deren Preisgabe seiner Meinung nach seinen 
wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderläuft. 

10.9. Die Notifikationen an das Sekretariat erfolgen in englischer, französi-
scher oder spanischer Sprache. 

10.10. Die Mitglieder bezeichnen eine einzige Behörde der Zentralregie-
rung, die auf innerstaatlicher Ebene für die Durchführung der Bestimmungen 
_______________________________________________________________________ 

1) „Staatsangehörige“ sind in diesem Zusammenhang im Falle eines besonderen Zollgebiets, 
das Mitglied der WTO ist, natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder 
mit einer tatsächlichen und effektiven Gewerbe- oder Handelsniederlassung in diesem Zollge-
biet. 



6  II. Multilaterale Übereinkommen zum Warenhandel 

142 

  
Druckerei C. H  . Beck 

BT 5752: Welthandelsorganisation (WTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Erstversand, 09.01.2020   
 
 

über die Notifikationsverfahren gemäß diesem Übereinkommen ausgenom-
men der Bestimmungen des Anhangs 3 verantwortlich ist. 

10.11. Ist jedoch aus rechtlichen oder verwaltungstechnischen Gründen die 
Verantwortung für Notifikationsverfahren auf zwei oder mehrere Behörden 
der Zentralregierung verteilt, so stellt das betreffende Mitglied den anderen 
Mitgliedern vollständige und eindeutige Informationen über den Zuständig-
keitsbereich jeder dieser Behörden zur Verfügung. 
 

Art. 11 Technische Unterstützung für andere Mitglieder. 11.1. Die 
Mitglieder beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem Entwicklungs-
land-Mitglieder, bei der Ausarbeitung technischer Vorschriften. 

11.2. Die Mitglieder beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem Ent-
wicklungsland-Mitglieder, und gewähren ihnen zu gegenseitig vereinbarten 
Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung bei der Errichtung 
nationaler Normenorganisationen und bei der Teilnahme an internationalen 
Normenorganisationen; sie ermutigen ihre nationalen Normenorganisationen,  
das gleiche zu tun. 

11.3. Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die ihnen zur Verfügung stehen-
den geeigneten Maßnahmen, damit die vorschriftensetzenden Stellen in ihrem 
Gebiet andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, beraten 
und ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen techni-
sche Unterstützung gewähren, und zwar in bezug auf. 

11.3.1. die Errichtung von vorschriftensetzenden Stellen oder Konformi-
tätsbewertungsstellen; und 

11.3.2. die Methoden, die für die Einhaltung ihrer technischen Vorschriften 
am besten geeignet sind. 

11.4. Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die ihnen zur Verfügung stehen-
den geeigneten Maßnahmen, um andere Mitglieder, vor allem Entwicklungs-
land-Mitglieder, zu beraten und ihnen zu gegenseitig vereinbarten Modalitä-
ten und Bedingungen technische Unterstützung zu gewähren bei der 
Errichtung von Stellen für die Bewertung der Übereinstimmung mit Normen, 
die im Gebiet des ersuchenden Mitglieds angenommen worden sind. 

11.5. Die Mitglieder beraten auf Ersuchen andere Mitglieder, vor allem 
Entwicklungsland-Mitglieder, und gewähren ihnen zu gegenseitig vereinbar-
ten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstützung in bezug auf 
Maßnahmen, die ihre Hersteller treffen sollten, wenn sie Zugang zu den Kon-
formitätsbewertungssystemen staatlicher oder nichtstaatlicher Stellen im Ge-
biet des ersuchten Mitglieds erhalten wollen. 

11.6. Mitglieder, die Mitglied oder Teilnehmer internationaler oder re- 
gionaler Konformitätsbewertungssysteme sind, beraten auf Ersuchen andere 
Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-Mitglieder, und gewähren ihnen zu 
gegenseitig vereinbarten Modalitäten und Bedingungen technische Unterstüt-
zung bei der Errichtung des Verwaltungs- und Rechtsrahmens, der es ihnen 
ermöglichen würde, die Verpflichtungen der Mitgliedschaft oder Teilnahme 
an solchen Systemen zu erfüllen. 

11.7. Die Mitglieder ermutigen auf Ersuchen die Stellen in ihren Gebieten, 
die Mitglied oder Teilnehmer internationaler oder regionaler Konformitäts-
bewertungssysteme sind, andere Mitglieder, vor allem Entwicklungsland-
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Mitglieder, zu beraten; sie sollen Ersuchen von Mitgliedern um technische 
Unterstützung bei der Errichtung eines Verwaltungsrahmens, der es den zu-
ständigen Stellen in ihren Gebieten ermöglichen würde, die Verpflichtungen 
der Mitgliedschaft oder Teilnahme zu erfüllen, in Betracht ziehen. 

11.8. Bei der Beratung und technischen Unterstützung anderer Mitglieder 
im Sinne der Absätze 1 bis 7 behandeln die Mitglieder die Bedürfnisse der am 
wenigsten entwickelten Mitglieder vorrangig. 
 

Art. 12 Besondere und differenzierte Behandlung von Entwicklungs-
land-Mitgliedern. 12.1. Die Mitglieder gewähren den Entwicklungsland-
Mitgliedern dieses Übereinkommens aufgrund der folgenden Bestimmungen 
sowie aufgrund der einschlägigen Bestimmungen anderer Artikel dieses Über- 
einkommens eine differenzierte und günstigere Behandlung. 

12.2. Die Mitglieder schenken den Bestimmungen dieses Übereinkommens 
betreffend die Rechte und Pflichten der Entwicklungsland-Mitglieder be- 
sondere Aufmerksamkeit und ziehen bei der Durchführung dieses Überein-
kommens auf innerstaatlicher Ebene wie auch bei der Handhabung der  
institutionellen Vereinbarungen dieses Übereinkommens die besonderen Ent-
wicklungs-, Finanz- und Handelsbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder 
in Betracht. 

12.3. Die Mitglieder berücksichtigen bei der Ausarbeitung und Anwendung 
technischer Vorschriften, Normen und Konformitätsbewertungsverfahren die 
besonderen Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbedürfnisse der Entwick-
lungsland-Mitglieder, um sicherzustellen, daß solche technischen Vorschriften, 
Normen und Konformitätsbewertungsverfahren keine unnötigen Hemmnisse 
für die Ausfuhren von Entwicklungsland-Mitgliedern schaffen. 

12.4. Die Mitglieder erkennen an, daß Entwicklungsland-Mitglieder auch 
dann, wenn möglicherweise internationale Normen, Richtlinien und Emp-
fehlungen bestehen, angesichts ihrer besonderen technologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Bedingungen gewisse technische Vorschriften, Normen 
oder Konformitätsbewertungsverfahren mit dem Ziel annehmen, die einhei-
mische Technologie und die ihren Entwicklungsbedürfnissen entsprechenden 
Produktionsmethoden und Verfahren zu erhalten. Die Mitglieder erkennen 
daher an, daß von Entwicklungsland-Mitgliedern nicht erwartet werden soll, 
daß sie internationale Normen, die ihren Entwicklungs-, Finanz- und Han-
delsbedürfnissen nicht angepaßt sind, als Grundlage für ihre technischen Vor-
schriften oder Normen einschließlich der Prüfmethoden verwenden. 

12.5. Die Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß internationale Normenorganisationen 
und internationale Konformitätsbewertungssysteme in einer Weise organisiert 
und geführt werden, die eine aktive und repräsentative Teilnahme der zustän-
digen Stellen aller Mitglieder erleichtert, wobei die besonderen Probleme der 
Entwicklungsland-Mitglieder in Betracht gezogen werden. 

12.6. Die Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß internationale Normenorganisationen 
auf Ersuchen von Entwicklungsland-Mitgliedern die Möglichkeit prüfen, 
internationale Normen für Waren von besonderem Interesse für Entwick-
lungsland-Mitglieder zu schaffen, und, soweit möglich, solche Normen ausar-
beiten. 
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12.7. Die Mitglieder gewähren nach Artikel 11 Entwicklungsland-Mitglie- 
dern technische Unterstützung, um sicherzustellen, daß die Ausarbeitung und 
Anwendung technischer Vorschriften, Normen und Konformitätsbewertungs-
verfahren keine unnötigen Hemmnisse für die Ausweitung und Diversifizie-
rung der Ausfuhren der Entwicklungsland-Mitglieder schaffen. Bei der Festle-
gung der Modalitäten und Bedingungen der technischen Unterstützung wir 
der Entwicklungsstand der ersuchenden Mitglieder, vor allem der am wenigs-
ten entwickelten Mitglieder, berücksichtigen. 

12.8. Es wird anerkannt, daß Entwicklungsland-Mitglieder bei der Ausar-
beitung und Anwendung technischer Vorschriften, Normen und Konformi-
tätsbewertungsverfahren besonderen Problemen einschließlich institutioneller 
und infrastruktureller Problemen gegenüberstehen können. Es wird ferner 
anerkannt, daß die besonderen Entwicklungs- und Handelsbedürfnisse der 
Entwicklungsland-Mitglieder sowie der Stand ihrer technologischen Entwick-
lung diese Mitglieder daran hindern kann, ihre Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen in vollem Umfang zu erfüllen. Die Mitglieder ziehen daher 
diese Tatsache voll in Betracht. Um sicherzustellen, daß die Entwicklungsland-
Mitglieder dieses Übereinkommen einhalten können, ist somit der in Arti-
kel 13 vorgesehene Ausschuß „Technische Handelshemmnisse“ (in diesem 
Übereinkommen „Ausschuß“ genannt) ermächtigt, auf Ersuchen besondere 
zeitlich begrenzte vollständige oder teilweise Ausnahmen von den Verpflich-
tungen aus diesem Übereinkommen zu gewähren. Bei der Prüfung derartiger 
Ersuchen zieht der Ausschuß die besonderen Probleme bei der Ausarbeitung 
und Anwendung technischer Vorschriften, Normen und Konformitätsbewer-
tungsverfahren ebenso in Betracht wie die besonderen Entwicklungs- und 
Handelsbedürfnisse des Entwicklungsland-Mitglieds und den Stand seiner 
technologischen Entwicklung, die dieses Mitglied daran hindern können, 
seine Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen voll zu erfüllen. Der Auss-
chuß zieht vor allem die besonderen Probleme der am wenigsten entwickelten 
Mitglieder in Betracht. 

12.9. Bei Konsultationen behalten die Industrieland-Mitglieder die beson-
deren Schwierigkeiten im Auge, die sich für Entwicklungsland-Mitglieder bei 
der Ausarbeitung und Anwendung von Normen, technischen Vorschriften 
und Konformitätsbewertungsverfahren ergeben; in dem Wunsch, die Ent-
wicklungsland-Mitglieder bei ihren Bemühungen auf diesem Gebiet zu unter-
stützen, berücksichtigen die Industrieland-Mitglieder die besonderen Bedürf-
nisse der Entwicklungsland-Mitglieder auf dem Gebiet der Finanzierung, des 
Handels und der Entwicklung. 

12.10. Der Ausschuß überprüft in regelmäßigen Zeitabständen die in die-
sem Übereinkommen festgelegte besondere und differenzierte Behandlung, 
die den Entwicklungsland-Mitgliedern auf nationaler und internationaler 
Ebene gewährt wird. 
 
 

Institutionen, Konsultationen und Streitbeilegung 
 
Art. 13 Ausschuß „Technische Handelshemmnisse“. 13.1. Es wird ein 
Ausschuß „Technische Handelshemmnisse“ eingesetzt, der aus Vertretern je-
des Mitglieds besteht. Der Ausschuß wählt seinen Vorsitzenden und tagt bei 
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Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, um den Mitgliedern die Möglichkeit 
zu bieten, sich über alle Angelegenheiten, die die Durchführung dieses 
Übereinkommens oder die Förderung seiner Ziele betreffen, zu beraten; er 
erfüllt ferner die Aufgaben, die ihm nach diesem Übereinkommen oder von 
den Mitgliedern zugewiesen werden. 

13.2. Der Ausschuß setzt nach Bedarf Arbeitsgruppen oder andere Gruppen 
ein, welche die Aufgaben erfüllen, die ihnen vom Ausschuß gemäß den ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens zugewiesen werden. 

13.3. Es besteht Einvernehmen darüber, daß eine unnötige Doppelgleisig-
keit der Tätigkeit im Rahmen dieses Übereinkommens und der Tätigkeit der 
Regierungen in anderen technischen Institutionen vermieden werden soll. 
Der Ausschuß untersucht dieses Problem, um eine solche Doppelgleisigkeit 
auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
 
Art. 14 Konsultationen und Streitbeilegung. 14.1. Konsultationen und 
Streitbeilegung im Zusammenhang mit allen die Durchführung dieses 
Übereinkommens berührenden Angelegenheiten finden unter der Schirm-
herrschaft des Streitbeilegungsorgans statt und unterliegen mutatis mutandis 
den Artikeln XXII und XXIII des GATT 1994, ergänzt und ausgelegt durch 
die Streitbeilegungsvereinbarung. 

14.2. Eine Sondergruppe (Panel) kann auf Ersuchen einer Streitpartei oder 
von sich aus eine technische Sachverständigungsgruppe einsetzen, um in Fra-
gen technischer Natur, die eine eingehende Prüfung durch Sachverständige 
erfordern, Unterstützung zu gewähren. 

14.3. Für technische Sachverständigengruppen gelten die in Anhang 2 auf-
geführten Verfahren. 

14.4. Ein Mitglied kann sich auf die vorstehenden Streitbeilegungsbestim-
mungen berufen, wenn es der Ansicht ist, daß ein anderes Mitglied keine zu-
friedenstellenden Ergebnisse im Sinne der Artikel 3, 4, 7, 8 und 9 erzielt  
hat und seine Handelsinteressen erheblich beeinträchtigt werden. In dieser 
Hinsicht müssen solche Ergebnisse denjenigen gleichwertig sein, als ob die 
betreffende Stelle Mitglied wäre. 
 
 

Schlußbestimmungen 
 
Art. 15 Schlußbestimmungen. 
 
Vorbehalte 

15.1. Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses Übereinkommens dürfen nur 
mit Zustimmung der anderen Mitglieder gemacht werden. 
 
Überprüfung 

15.2. Jedes Mitglied teilt dem Ausschuß innerhalb kürzester Frist nach dem 
Tag, an dem das WTO-Abkommen für dieses Mitglied in Kraft getreten  
ist, die Maßnahmen mit, die bestehen oder getroffen werden, um die Durch-
führung und Verwaltung dieses Übereinkommens sicherzustellen. Alle späte-
ren Änderungen solcher Maßnahmen werden dem Ausschuß gleichfalls notifi-
ziert. 
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15.3. Der Ausschuß überprüft jährlich die Durchführung und Handhabung 
dieses Übereinkommens unter Berücksichtigung der damit verfolgten Ziele. 

15.4. Der Ausschuß überprüft spätestens am Ende des dritten Jahres nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens und sodann jeweils am Ende jedes Drei-
jahreszeitraums die Handhabung und Durchführung dieses Übereinkommens 
einschließlich der Bestimmungen über die Transparenz mit dem Ziel, eine 
Anpassung der Rechte und Pflichten aus diesem Übereinkommen zu empfeh-
len, sofern dies unbeschadet des Artikels 12 zur Sicherstellung gegenseitiger 
wirtschaftlicher Vorteile und des Gleichgewichts der Rechte und Pflichten 
notwendig ist. Unter anderem im Hinblick auf die bei der Durchführung die-
ses Übereinkommens gewonnenen Erfahrungen wird der Ausschuß dem Rat 
für Warenverkehr, soweit zweckmäßig, Änderungen des Wortlauts dieses 
Übereinkommens vorschlagen.  
Anhänge 

15.5. Die Anhänge sind Bestandteil dieses Übereinkommens. 
 
 
 

Anhang 1 
 

Begriffe und Definitionen für die Zwecke  
dieses Übereinkommens 

 
Die Begriffe, die in dem ISO/IEC-Leitfaden 2 „Allgemeine Begriffe im 

Bereich der Normen und verwandter Tätigkeiten und ihre Definitionen“ 
(6. Auflage, 1991) erfaßt sind, haben in diesem Übereinkommen die Bedeu-
tung, die der Definition in dem Leitfaden entspricht, wobei zu berücksichti-
gen ist, daß Dienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Übereinkom-
mens ausgenommen sind. 

Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten jedoch die folgenden Defi-
nitionen: 
 

1. Technische Vorschrift 
 

*)
 Ein Dokument, das Merkmale eines Produkts oder die entsprechenden 

Verfahren und Produktionsmethoden einschließlich der anwendbaren Verwal-
tungsbestimmungen festlegt, deren Einhaltung zwingend vorgeschrieben ist. 
Es kann unter anderem oder ausschließlich Festlegungen über Terminologie, 
Bildzeichen sowie Verpackungs-, Kennzeichnungs- oder Beschriftungserfor-
dernisse für ein Produkt, ein Verfahren oder eine Produktionsmethode enthal-
ten. 
 
Erläuternde Bemerkung: 

Die Definition in dem ISO/IEC-Leitfaden 2 ist nicht eigenständig zu ver-
wenden, sondern beruht auf dem sogenannten „Bausteinsystem“. 
_______________________________________________________________________ 

*) Anm. d. Hrsg.: Die deutsche Übersetzung der Nr. 1 Satz 1 ist ungenau; der authentische 
englische Text lautet wie folgt: „Documents which lays down product characteristics or their 
related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, 
with which compliance is mandatory.“. 


